
 
 
 

Einladung  
 

zum Vortrag 
 

von Dr. iur. Elisabeth Berger 
 

„200 Jahre ABGB — Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft des Zivilgesetzbuches“ 

 
 
 

am Dienstag, 31. Januar 2012, 18 Uhr 
im Liechtenstein-Institut in Bendern 

 
 
 

Anschliessend Diskussion 
 
 

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
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Zum Vortrag 
 
Mit Fürstlicher Verordnung vom 18. Februar 1812 wurde das 
österreichische Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Liechtenstein 
in Geltung gesetzt. Das liechtensteinische ABGB feiert somit 2012 
das 200-Jahr-Jubiläum seines Inkrafttretens. Wie kein anderes 
Gesetz bestimmt das Zivilgesetzbuch den privaten und geschäftli-
chen Alltag der Bürger, deren „Privatrechte“ es regelt. Dem 
massgeblichen Gesetzesredakteur, Franz von Zeiller, waren deshalb 
die „Kürze, Verständlichkeit und Klarheit“ des Gesetzestextes ein 
wichtiges Anliegen, um dem Rechtsadressaten — dem „gebildeten 
Bürger“ — das Verständnis der Normen ohne juristischen Beistand 
zu ermöglichen.  
Die Entwicklung, der das ABGB in Liechtenstein im Verhältnis zum 
ABGB in Österreich unterworfen war, reicht von nahezu vollständi-
ger inhaltlicher Identität über gravierende Abweichungen infolge 
einer Neuorientierung am Schweizer Privatrecht bis zu einer 
Rückbesinnung auf die gemeinsame Rechtstradition mit Österreich. 
Das Jubiläum „200 Jahre ABGB“ bietet die Gelegenheit für einen 
Rückblick auf zwei Jahrhunderte liechtensteinischer Zivilrechtsge-
schichte sowie für einen Ausblick auf die Zukunft des Zivilgesetz-
buches, das auch im dritten Jahrhundert seine Lebenskraft 
erfolgreich unter Beweis stellen wird. 

 


